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über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines 

Gesetzes zu dem Vertrag vom 27. November 1961 zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich zur 

Regelung von Schäden der Vertriebenen, Umsiedler und 

Verfolgten, über weitere finanzielle Fragen und Fragen aus 

dem sozialen Bereich (Finanz- und Ausgleichsvertrag) 

- Drucksache IV/392 - 

A. Bericht des Abgeordneten Krüger 

Der Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten hat 
nach mehreren Sitzungen und nach Anhörung des 
Haushaltsausschusses, des Ausschusses für Sozial-
politik, des Ausschusses für Wiedergutmachung und 
des Ausschusses für den Lastenausgleich in der Sit-
zung vom heutigen Tage zu dem Entwurf eines Ge-
setzes zu dem Vertrag vom 27. November 1961 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Re-
publik Osterreich zur Regelung von Schäden der 
Vertriebenen, Umsiedler und Verfolgten, über wei-
tere finanzielle Fragen und Fragen aus dem sozialen 
Bereich (Finanz- und Ausgleichsvertrag) abschlie-
ßend Stellung genommen. 

Dieser Vertrag regelt nach jahrelangen Verhand-
lungen die noch offenstehenden Fragen zwischen 
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland, so-
weit sie die Vertriebenen und Umsiedler, die Ver-
folgten, soziale Leistungen für eingebürgerte Volks-
deutsche, Steuer- und Abgabenfragen betreffen. Der 
Finanz- und Ausgleichsvertrag sieht insgesamt Zah-
lungen an Osterreich in Höhe von 321 Millionen DM 
vor, die in vier Jahresraten erfolgen sollen. Nach 
österreichischen Feststellungen werden diese Lei-
stungen voraussichtlich 350 000 Personen zugute 
kommen. Im ersten Teil wird ein Betrag von 
125 Millionen DM dazu verwandt werden, um eine 
dem Lastenausgleich ähnliche Regelung für die in 
Osterreich lebenden volksdeutschen Vertriebenen 
und Umsiedler in einem höheren Umfang zu ermög

-

lichen, als die bisherigen österreichischen Gesetze 
es zuließen. Dieser Betrag geht davon aus, daß die 
Gesamtleistung in dem im Vertrag jetzt vorgese-
henen Rahmen etwa den Gesamtbetrag von 325 Mil-
lionen DM erreichen wird. Wenn auch das Gesetz 
diesen Betrag nicht ausdrücklich nennt, so ist doch 
in einem besonderen Schriftwechsel zwischen dem 
Bundesminister des Auswärtigen und dem österrei-
chischen Botschafter zum Ausdruck gebracht, daß der 
Gesamtbetrag 325 Millionen DM erforderlich macht. 

Hinsichtlich der Entschädigung der Verfolgten im 
Zweiten Teile des Vertrages geht es um die Wie-
dergutmachung nationalsozialistischen Unrechts. Da 
die österreichischen Leistungen nach den dortigen 
gesetzlichen Regelungen erheblich hinter denen der 
Bundesrepublik zurückbleiben, ist es gelungen, 
durch einen Zuschuß von 95 Millionen DM Oster-
reich zu veranlassen, die bisher zur Verfügung ge-
stellten Mittel angemessen zu erhöhen. Es ist weiter 
festgestellt, daß allein die Republik Osterreich für 
die Wiedergutmachung für Verfolgungsmaßnahmen, 
die sich auf ihrem Gebiet ereignet haben, verpflich-
tet ist. Der Wiedergutmachungsausschuß hat zuge-
stimmt, aber einige Einwendungen hinsichtlich der 
redaktionellen Fassung des Ratifikationsgesetzes 
vorgeschlagen. Der Ausschuß für auswärtige Ange-
legenheiten hat sich dieser Anregung angeschlossen. 

Der Dritte Teil des Vertrages regelt die Über-
nahme sozialer Leistungen für eingebürgerte Volks- 
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deutsche durch die Bundesrepublik. Durch diesen 
Vertrag wird das Zweite Sozialversicherungsabkom-
men gegenstandslos. Er sieht im einzelnen folgendes 
vor: 

a) eine Pauschalierung der deutschen Verpflichtun-
gen aus dem Zweiten Sozialversicherungsabkom-
men, 

b) die Gewährung von Zuschüssen zu den Aufwen-
dungen nach dem österreichischen Auslandsren-
tenübernahmegesetz, 

c) eine Nachversicherung für rentenversicherungs-
freie Dienstverhältnisse bei ehemaligen reichs-
deutschen Dienststellen, soweit ihre Angehöri-
gen nachträglich nicht verbeamtet wurden, 

d) die Regelung der Frage der Erstattung von Vor-
schüssen auf Rentenleistungen an die in Oster-
reich lebenden Südtiroler und Kanaltaler Um-
siedler, 

e) die Abgeltung eines Differenzbetrages zugunsten 
Osterreichs auf Grund einer Verwaltungsverein-
barung aus dem Jahre 1952 über die Behandlung 
von Kriegsopfern. 

Durch einen Betrag von 95 Millionen DM sollen 
auch alle Ansprüche aus diesem sozialen Bereich als 
abgegolten gelten. Im Ratifikationsgesetz selbst ist 
in Artikel 7 zum Ausdruck gebracht, daß nach dem 
Tage der von der österreichischen Verwaltungsstelle 
erlassenen Verfügung weitere Beträge, die sich aus 

der dynamischen Rentenentwicklung in der Bundes-
republik ergeben könnten, nicht anrechnungsfrei 
bleiben sollen. Der Ausschuß für Sozialpolitik hat 
nach dieser Richtung hin Einwendungen erhoben 
und eine Änderung des Ratifikationsgesetzes vorge-
schlagen. Die bestehenden Schwierigkeiten mit 
Osterreich sind durch erneute Verhandlungen aus 
dem Wege geräumt, so daß auch solche Beträge in 
Zukunft angerechnet werden können. Der Ausschuß 
für auswärtige Angelegenheiten hat sich dem Ände-
rungsvorschlag des 20. Ausschusses angeschlossen. 

In einem weiteren Teil des Vertrages werden 
Steuer- und Abgabenfragen geregelt. 

Im Fünften Teil wird schließlich festgestellt, daß 
einmal alle finanziellen und vermögensrechtlichen 
Fragen, die auf Vorgänge oder Ereignisse aus der 
Zeit vom 13. März 1938 bis zum 8. Mai 1945 oder 
auf spätere Folgen solcher Vorgänge zurückgehen, 
abschließend geregelt werden sollen. Schließlich 
sind in dem Vertrage für den Fall von Streitigkeiten 
zwischen den Vertragsstaaten Bestimmungen getrof-
fen, nach denen ein Schiedsgericht für die Entschei-
dung zuständig sein soll. 

Das Ratifikationsgesetz enthält noch einige Rege-
lungen über die schon genannten Bestimmungen, die 
sich mit seiner Durchführung befassen. Sie sind von 
sämtlichen Ausschüssen beraten worden. Außer den 
genannten Änderungen sind weitere Bedenken 
nicht aufgetaucht. 

Bonn, den 14. Juni 1962 

Krüger 

Berichterstatter 

B. Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf — Drucksache IV/392 — mit den 
aus der nachstehenden Zusammenstellung ersicht-
lichen Änderungen, im übrigen unverändert nach 
der Vorlage anzunehmen. 

Bonn, den 14. Juni 1962 

Der Ausschuß 
für auswärtige Angelegenheiten 

Krüger 
Berichterstatter 

Dr. Kopf 
Vorsitzender 
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Zusammenstellung 

des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 

Gesetzes zu dem Vertrag vom 27. November 1961 zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich zur 

Regelung von Schäden der Vertriebenen, Umsiedler und Ver

-

folgten, über weitere finanzielle Fragen und Fragen aus dem 

sozialen Bereich (Finanz- und Ausgleichsvertrag) —

— Drucksache IV/392 — 

mit den Beschlüssen 

des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

(3. Ausschuß) 

Entwurf 

Artikel 5 

(1) Die Bestimmung des Artikels 23 Abs. 3 des 
Staatsvertrags betreffend die Wiederherstellung 
eines unabhängigen und demokratischen Osterreich 
vom 15. Mai 1955 (Staatsvertrag) findet auf An-
sprüche österreichischer Staatsangehöriger nach dem 
Bundesentschädigungsgesetz vom 29. Juni 1956 (Bun-
desgesetzbl. I S. 562) in der jeweils geltenden Fas-
sung keine Anwendung. 

(2) Die Unanfechtbarkeit oder die Rechtskraft 
einer vor Inkrafttreten des in Artikel 1 genannten 
Vertrags ergangenen Entscheidung, durch die An-
sprüche eines österreichischen Staatsangehörigen 
nach dem Bundesentschädigungsgesetz auf Grund 
des Artikels 23 Abs. 3 des österreichischen Staats-
vertrags abgelehnt worden sind, steht einer erneu-
ten, die Regelung des Absatzes 1 berücksichtigenden 
Entscheidung über den Anspruch nicht entgegen. 

(3) Sofern österreichische Staatsangehörige kei-
nen fristgerechten Antrag nach dem Bundesentschä-
digungsgesetz auf Leistungen, auf die bisher die 
Bestimmung des Artikels 23 Abs. 3 des österreichi-
schen Staatsvertrags Anwendung gefunden hat, 
gestellt haben, kann ein Antrag auf Grund dieses 
Gesetzes innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten 
des in Artikel 1 genannten Vertrags gestellt werden. 

(4) Für Verfahren in den Fällen der Absätze 1 
bis 3 gelten im übrigen die Bestimmungen des Bun-
desentschädigungsgesetzes. 

Beschlüsse des 3. Ausschusses 

Artikel 5 

(1) Die Bestimmung des Artikels 23 Abs. 3 des 
Staatsvertrags betreffend die Wiederherstellung 
eines unabhängigen und demokratischen Osterreich 
vom 15. Mai 1955 (Staatsvertrag) findet auf An-
sprüche nach dem Bundesentschädigungsgesetz vom 
29. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 562) in der je-
weils geltenden Fassung keine Anwendung. 

(2) Die Unanfechtbarkeit oder die Rechtskraft 
einer vor Inkrafttreten des in Artikel 1 genannten 
Vertrags ergangenen Entscheidung, durch die An-
sprüche nach dem Bundesentschädigungsgesetz auf 
Grund des Artikels 23 Abs. 3 des österreichischen 
Staatsvertrags abgelehnt worden sind, steht einer 
erneuten, die Regelung des Absatzes 1 berücksich-
tigenden Entscheidung über den Anspruch nicht ent-
gegen. 

(3) Sofern Betroffene keinen fristgerechten An-
trag nach dem Bundesentschädigungsgesetz auf Lei-
stungen, auf die bisher die Bestimmung des Arti-
kels 23 Abs. 3 des österreichischen Staatsvertrags 
Anwendung gefunden hat, gestellt haben, kann ein 
Antrag auf Grund dieses Gesetzes innerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten des in Artikel 1 genann-
ten Vertrags gestellt werden. 

(4) unverändert 
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Entwurf 

Artikel 

(1) Die Bestimmung des Artikels 23 Abs. 3 des 
österreichischen Staatsvertrags findet auf rück-
erstattungsrechtliche Ansprüche, die unter das Bun-
desrückerstattungsgesetz vom 19. Juli 1957 (Bundes-
gesetzbl. I S. 734) in der jeweils geltenden Fassung 
fallen, keine Anwendung. 

(2) Die Rechtskraft einer vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes ergangenen Entscheidung, durch die unter 
das Bundesrückerstattungsgesetz fallende Ansprüche 
eines österreichischen Staatsangehörigen auf Grund 
des Artikels 23 Abs. 3 des österreichischen Staats-
vertrags abgelehnt worden sind, steht einer erneu-
ten, die Regelung des Absatzes 1 berücksichtigenden 
Entscheidung über den Anspruch nicht entgegen. Die 
erneute Entscheidung ist nach Maßgabe des § 42 
Abs. 3 und 4 des Bundesrückerstattungsgesetzes bei 
der hiernach zuständigen Kammer zu beantragen. 
Auf das Verfahren findet § 42 Abs. 5 des Bundes-
rückerstattungsgesetzes entsprechende Anwendung. 

Artikel 7 

(1) Beruht die von einem Versicherungsträger 
mit dem Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
festgestellte oder noch festzustellende Rente, auf die 
am Tage vor dem Inkrafttreten des Vertrages An-
spruch bestand, ganz oder teilweise 

a) auf einem Arbeitsunfall (Berufskrankheit), 
über dessen Entschädigung nach der ge-
mäß dem Brief V Ziffer 1 zu dem Ver-
trag von der Republik Osterreich getrof-
fenen gesetzlichen Regelung eine Stelle in 
der Republik Osterreich zu entscheiden 
hat, 

b) auf Versicherungszeiten oder Beschäfti-
gungszeiten, die nach der unter Buch-
stabe a genannten Regelung in einer 
österreichischen 	Pensionsversicherung, 
ohne Rücksicht darauf, ob sie im Einzel-
fall der Berechnung der Rente zugrunde 
gelegt werden, anrechnungsfähig sind, 

so hat der Träger unter Berücksichtigung des Arti-
kels 1 § 2 des Fremdrenten- und Auslandsrenten

-

Neuregelungsgesetzes vom 25. Februar 1960 (Bun-
desgesetzbl. I S. 93) für Bezugszeiten nach dem 
31. Dezember 1960 über den Anspruch erneut zu 
entscheiden. Der Träger gewährt eine Leistung in 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der Lei-
stung, die jeweils für den betreffenden Arbeitsun-
fall (Berufskrankheit) oder die betreffenden Ver-
sicherungszeiten oder Beschäftigungszeiten von 
einer österreichischen Stelle gezahlt wurde, und 
dem Betrag, den der Träger dafür nach den am Tage 
seiner Entscheidung nach Satz 1 geltenden deut-
schen Rechtsvorschriften zu gewähren hätte, wenn 
die unter Buchstabe a genannte Regelung nicht ge-
troffen worden wäre; für die Zeit vom 1. Januar 
1961 bis zum Tage der erneuten Entscheidung ist 
der Betrag unter Zugrundelegung der Rechtsvor-
schriften zu errechnen, die jeweils gegolten haben. 

Beschlüsse des 3. Ausschusses 

Artikel 6 

(1) unverändert 

(2) Die Rechtskraft einer vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes ergangenen Entscheidung, durch die unter 
das Bundesrückerstattungsgesetz fallende Ansprüche 
auf Grund des Artikels 23 Abs. 3 des österreichi-
schen Staatsvertrags abgelehnt worden sind, steht 
einer erneuten, die Regelung des Absatzes 1 berück-
sichtigenden Entscheidung über den Anspruch nicht 
entgegen. Die erneute Entscheidung ist nach Maß-
gabe des § 42 Abs. 3 und 4 des Bundesrückerstat-
tungsgesetzes bei der hiernach zuständigen Kammer 
zu beantragen. Auf das Verfahren findet § 42 Abs. 5 
des Bundesrückerstattungsgesetzes entsprechende 
Anwendung. 

Artikel 7 

(1) Beruht die von einem Versicherungsträger 
mit dem Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
festgestellte oder noch festzustellende Rente, auf die 
am Tage vor dem Inkrafttreten des Vertrages An-
spruch bestand, ganz oder teilweise 

a) unverändert 

b) unverändert 

so hat der Träger unter Berücksichtigung des Arti-
kels 1 § 2 des Fremdrenten- und Auslandsrenten-
Neuegelungsgesetzes vom 25. Februar 1960 (Bun-
desgesetzbl. I S. 93) für Bezugszeiten nach dem 
31. Dezember 1960 über den Anspruch erneut zu 
entscheiden. Der Träger gewährt eine Leistung in 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der Lei-
stung, die jeweils für den betreffenden Arbeitsunfall 
(Berufskrankheit) oder die betreffenden Versiche-
rungszeiten oder Beschäftigungszeiten von einer 
österreichischen Stelle gezahlt wurde, und den Be-
trag, den der Träger dafür nach den deutschen 
Rechtsvorschriften jeweils zu gewähren hätte, wenn 
die unter Buchstabe a genannte Regelung nicht ge-
troffen worden wäre. Der Unterschiedsbetrag ist auf 
Antrag zu zahlen. Die Zahlung von Amts wegen ist 
nicht ausgeschlossen. 
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Entwurf 

Der Unterschiedsbetrag ist auf Antrag zu zahlen. 
Die Zahlung von Amts wegen ist nicht ausgeschlos-
sen. 

(2) Hat ein Versicherungsträger mit dem Sitz im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes für Zeiten vor dem 
Inkrafttreten des Vertrages eine Rente entzogen 
oder gekürzt, weil sie ganz oder teilweise 

a) auf einem Arbeitsunfall (Berufskrankheit), 
über dessen Entschädigung nach Teil III 
des Zweiten Abkommens zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Re-
publik Österreich über Sozialversicherung 
vom 11. Juli 1953 (Bundesgesetzbl. 1954 II 
S. 773) eine Stelle in der Republik Öster-
reich zu entscheiden hatte, 

b) auf Versicherungszeiten, die nach Teil III 
des Zweiten Abkommens zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Re-
publik Österreich über Sozialversicherung 
in einer österreichischen Pensionsversiche-
rung, ohne Rücksicht darauf, ob sie im Ein-
zelfall der Berechnung der Rente zu-
grundegelegt wurden, anrechnungsfähig 
waren, 

beruhte, so hat er unter Berücksichtigung des Arti-
kels 1 § 2 des Fremdrenten- und Auslandsrenten-
Neuregelungsgesetzes für Bezugszeiten nach dem 
31. Dezember 1952 über den Anspruch erneut zu 
entscheiden. Der Träger gewährt eine Leistung in 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der Lei-
stung, die jeweils für den betreffenden Arbeitsun-
fall (Berufskrankheit) oder die betreffenden Ver-
sicherungszeiten von einer österreichischen Stelle 
gezahlt wurde, und dem Betrag, den der Träger 
dafür nach den am Tage des Entzugs oder der Kür-
zung der Rente in Kraft gewesenen deutschen 
Rechtsvorschriften zu gewähren gehabt hätte, wenn 
Teil III des Zweiten Abkommens zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Republik Öster-
reich über Sozialversicherung nicht gegolten hätte; 
für die Zeit vom 1. Januar 1953 bis zum Tage des 
Entzugs oder der Kürzung der Rente ist der Betrag 
unter Zugrundelegung der Rechtsvorschriften zu er-
rechnen, die jeweils gegolten haben. Auf den Unter-
schiedsbetrag sind Leistungen anzurechnen, die der 
Träger für Zeiten nach dem 31. Dezember 1952 ge-
währt hat, obgleich er auf Grund des Teiles III des 
Zweiten Abkommens zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Osterreich über So-
zialversicherung nicht zur Gewährung verpflichtet 
war. Absatz 1 Sätze 3 und 4 gelten. 

(3) Artikel 1 § 11 Abs. 2 und 3 und § 31 Abs. 2 
und 3 des Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neu-
regelungsgesetzes gelten entsprechend. 

Beschlüsse des 3. Ausschusses 

(2) Hat ein Versicherungsträger mit dem Sitz im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes für Zeiten vor dem 
Inkrafttreten des Vertrages eine Renten entzogen 
oder gekürzt, weil sie ganz oder teilweise 

a) unverändert 

b) unverändert 

beruhte, so hat er unter Berücksichtigung des Arti-
kels 1 § 2 des Fremdrenten- und Auslandsrenten

-

Neuregelungsgesetzes für Bezugszeiten nach dem 
31. Dezember 1952 über den Anspruch erneut zu 
entscheiden. Der Träger gewährt eine Leistung in 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der Lei-
stung, die jeweils für den betreffenden Arbeitsun-
fall (Berufskrankheit) oder die betreffenden Ver-
sicherungszeiten von einer österreichischen Stelle 
gezahlt wurde, und dem Betrag, den der Träger da-
für nach den deutschen Rechtsvorschriften jeweils 
zu gewähren hätte, wenn Teil III des Zweiten Ab-
kommens zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Republik Österreich über Sozialver-
sicherung nicht gegolten hätte und die in Absatz 1 
Buchstabe a genannte Regelung nicht getroffen wor-
den wäre. Auf den Unterschiedsbetrag sind Leistun-
gen anzurechnen, die der Träger für Zeiten nach 
dem 31. Dezember 1952 gewährt hat, obgleich er auf 
Grund des Teiles III des Zweiten Abkommens zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Re-
publik Österreich über Sozialversicherung nicht zur 
Gewährung verpflichtet war. Absatz 1 Sätze 3 und 4 
gelten. 

(3) unverändert 




